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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Beleuchtung des öffentlichen Fußweges der Grünanlage zwischen Goldammerweg und 
Silbermöwenweg in Köln-Vogelsang 

Beschlussorgan 
Ausschuss für Umwelt und Grün 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss für Umwelt und Grün der Beleuchtung des öffentlichen 
Fußweges durch die Grünanlage zwischen Goldammerweg und Silbermöwenweg in Köln-Vogelsang 
zuzustimmen. Eine Ausnahme zum Grundsatzbeschluss ist notwendig, um einen gesicherten Zugang 
zum öffentlichen Nahverkehr der Haltestellen Westfriedhof und Bocklemünd zu gewährleisten. 
 
 
Alternative: 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Grün lehnt die Beleuchtung des öffentlichen Fußweges durch die 
Grünanlage zwischen Goldammerweg und Silbermöwenweg in Köln-Vogelsang ab. Eine Ausnahme 
zum Grundsatzbeschluss wird nicht gesehen. 
 

Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 16.12.2013 

Ausschuss für Umwelt und Grün 30.01.2014 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  13.000,00      € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Aus Anlass mehrerer Bürgeranfragen wurde die aktuelle Beleuchtungssituation des öffentlichen Fuß-
weges durch die Grünanlage vom Goldammerweg bis zum Silbermöwenweg in Köln-Vogelsang durch 
die RheinEnergie AG überprüft. Tagtäglich nutzen viele Bürger diesen Weg, um den öffentlichen 
Nahverkehr zu erreichen.  
 
Vom Goldammerweg aus führt kein beleuchteter, direkter Weg bis zu den Haltesstellen Bocklemünd 
und Westfriedhof. Der beleuchtete Umweg führt entlang der Straßen des Goldammerweges Richtung 
Silbermöwenweg. Bis zu der Haltestelle Westfriedhof müssen die Passanten einen Umweg von 500 
Meter in Kauf nehmen. Bis zu der Haltestelle Bocklemünd beträgt dieser Umweg insgesamt 720 Me-
ter. Diese Distanzen stellen für die Passanten unzumutbare Umwege dar. 
 
Nach Auskunft der RheinEnergie AG sind für die ausreichende Beleuchtung vier Lichtmaste mit einer 
Höhe von jeweils fünf Metern notwendig. Die Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 13.000,- € 
(ohne MwSt.) und werden aus dem Budget der öffentlichen Beleuchtung finanziert. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Beleuchtung dieser Wegeverbindung durch die Grünanlage. 
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